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Index

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §36c;

Rechtssatz

Aus § 36c AlVG lässt sich nicht ableiten, dass die Behörde dazu verp6ichtet ist, die Ehegattin des

Notstandhilfebeziehers zu einer Erklärung über das Vorliegen oder Fehlen eines gemeinsamen Haushaltes

aufzufordern.
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